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Informationen zum gelenkten Praktikum in der Fachoberschule 

 
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Praktikumsbetriebe, 
 
bezüglich des „gelenkten Praktikums“ gab es zahlreiche Nachfragen, die seit dieser 
Woche seitens des Hessischen Kultusministeriums geregelt wurden: 
 
 
Gelenktes Praktikum (aktuelles Schuljahr 2019/2020): 
 
Das gelenkte Praktikum ist bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ausgesetzt. Dies 
führt nicht zu einer Nichtzulassung zum zweiten Ausbildungsabschnitt. Können aufgrund 
der Umstände der Corona-Pandemie Praxiszeiten und Betriebspraktika nicht oder nicht in 
vollem Umfang durchgeführt werden (und hierdurch ggf. auch die Feststellung eines 
ordnungsgemäßen und/oder erfolgreichen Praktikums nicht möglich sein), bleibt die 
Vergabe des Abschlusses hiervon unberührt.  
 
 
Gelenktes Praktikum im ersten Ausbildungsabschnitt der Organisationsform A im 
Schuljahr 2020/2021: 
 
Laut einer Mitteilung des Hessischen Kultusministeriums VOM 02:06:2020 gibt es eine 
Neureglung zum gelenkten Praktikum im ersten Ausbildungsabschnitt der 
Organisationsform A im Schuljahr 2020/2021: 
 

• Der Nachweis eines Praktikumsplatzes nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über 
die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen (VOFOS) vom 17. Juli 
2018 (ABl. S. 634), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Juni 2019 (ABl. S. 
528) ist für die Aufnahme in den ersten Ausbildungsabschnitt der Fachoberschule 
Organisationsform A erforderlich (JUR-Info). 

 

• Nach § 4 Abs. 4 (VOFOS) dauert das Praktikum vom 1. August bis zum Ende der 
vorletzten Woche vor den Sommerferien. 

 

• Es ist im Rahmen des Gesetzentwurfs zur Anpassung des Hessischen 
Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus nicht vorgesehen, § 5 Abs. 1 Nr. 3 oder § 4 Abs. 4 VOFOS zu 
ändern. 

 
Somit ergibt sich folgender Sachverhalt: 
 

• Der Nachweis eines Praktikumsplatzes ist auch im Schuljahr 2020/2021 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachoberschule der Organisationsform A.  

 

• Das Praktikum startet zum 1. August 2020. 
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• Das Praktikum endet zum 9. Juli 2021  
 

• Eine Aufnahme ohne Nachweis eines Praktikumsplatzes ist nach wie vor nicht 
möglich.  

 
Der Nachweis des Praktikums an der Käthe-Kollwitz-Schule kann bis zur 
Einschulung im neuen Schuljahr 2020/2021 erbracht werden. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen täglich unter 06441-97750 von 8:00 – 12:00 und von 
13:00 – 15:00 Uhr zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
M. Lehr 
Schulleiterin 

 

 

 

Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar 

 


